
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung im Landkreis Rotenburg (Wümme) (Abfallgebührensatzung) vom 18.12.2000 
 
 
Sachverhalt: 
 
I. Gebührenanpassung 

 
Nach Schließung der Abfalldeponie Helvesiek zum 01.06.2005 hat sich herausgestellt, dass die 
Annahmegebühren auf der Entsorgungsanlage zum 01.01.2006 angehoben werden müssen. 
Die Annahmegebühren betragen ca. 4,1 % der Gesamterträge der Abfallwirtschaft aus. 
 
Ursächlich für die Anhebung der Annahmegebühren ist die Tatsache, dass entgegen der 
Planung nur geringe Mengen deponierbarer Abfälle angeliefert werden. Die Abfälle sind daher 
nahezu vollständig umzuschlagen und anderweitig zu entsorgen.   
 
Darüber hinaus gestaltet sich der Einbau von asbesthaltigen Baustoffen durch Vorgaben der 
Genehmigungsbehörde aufwändiger als ursprünglich angenommen.  
 
Im Einzelnen werden folgende wesentliche Änderungen vorgeschlagen: 
 

Hausabfall, Sperrabfall, Gewerbeabfall, Schlämme, Straßenkehricht, Rechengut, 
Baustellenabfall: Erhöhung von 157,30 €/t auf 210,00 €/t (+ 33,5 %) 
Asbesthaltige Baustoffe: Erhöhung von 74,06 €/t auf 117,00 €/t (+ 58 %) 

 
II. Änderung des Satzungstextes 
 
§ 3 Abs. 1 Buchstabe B) erhält folgende Fassung: 
 Text wie Änderungssatzung - 
 
Die Kalkulation der Annahmegebühren und der Entwurf der 4. Änderungssatzung sind als 
Anlagen beigefügt. 
 
 

 

Besch l ussvor lage  
Abfallwirtschaftsbetrieb  

Tagesordnungspunkt:   5 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2001-06/1290 

Status:         öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

29.11.2005 Ausschuss für Abfallwirtschaft 

06.12.2005 Kreisausschuss 

15.12.2005 Kreistag 
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Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss:  

 
Die im Entwurf vorliegende 4. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis 
Rotenburg (Wümme) wird beschlossen. 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
(Luttmann) 
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Anlage 2 zu TOP 5 
 
 

4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung im Landkreis Rotenburg (Wümme) 

(Abfallgebührensatzung) 
 

 

Aufgrund der §§ 5 und 7 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.08.1996 
(Nds. GVBl. Seite 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.2004 (Nds. GVBl. Seite 110) und §§ 6 

Abs. 1 und 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14.07.2003 (Nds. GVBl. 
Seite 273), geändert durch § 25 des Gesetzes vom 19.02.2004 (GVBl. Seite 63) und Art. 9 des Gesetzes 

vom 05.11.2004 (GVBl. Seite 417) i.V.m. § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 

in der Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. Seite 29), zuletzt geändert durch das Niedersächsische Euro-
Anpassungsgesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. Seite 701) und § 20 der Satzung über die 

Abfallentsorgung im Landkreis Rotenburg (Wümme) in der Fassung vom 20.12.2004 hat der Kreistag des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) am 15.12.2005 die 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Rotenburg (Wümme) (Abfallgebührensatzung) 
beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 

 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) (Abfallgebührensatzung) vom 18.12.2000, zuletzt geändert durch Artikel 1 der 3. 
Änderungssatzung vom 20.12.2004, wird wie folgt geändert: 

 
 § 3 Abs. 1 Buchstabe B) Ziff. 1. bis 11. erhält folgende Fassung:  
  

B) Annahmegebühren 
 

 1. Hausabfall je Tonne 210,00 € 

 2. Sperrabfall je Tonne 210,00 € 
 3. Gewerbeabfall je Tonne 210,00 € 

 4. Garten- und Parkabfälle (ZeKo) je Tonne 67,00 € 
 5. Schlämme je Tonne 210,00 € 

 6. Straßenkehricht, Rechengut je Tonne 210,00 € 

 7. Baustellenabfälle, Altholz je Tonne 210,00 € 
 8. Bauschutt je Tonne 57,00 € 

 9. Asbesthaltige Bauabfälle je Tonne 117,00 € 
 10. Erdaushub, sonstige Böden je Tonne 57,00 € 
 11. MVA-Schlacke je Tonne 57,00 € 
 
 
 

Artikel 2 

 
Artikel 1 dieser Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. 
 
Rotenburg (Wümme), den    .12.2005 

 
 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 
 
 

............................................ 
Dr. Fitschen 

(Landrat) 


	Beschlußvorschlag

